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Gesuchsformular 07/26 Ausfuhr tierischer Nebenprodukte in Mitgliedstaaten der EU, Island, 
Nordirland, Norwegen und Drittstaaten (Art. 27 EDAV-EU, Art. 52 EDAV-DS, Art. 39 VTNP) 

Für die Ausfuhr von tierischen Nebenprodukten (TNP) ist eine tierseuchenpolizeiliche Bewilligung des BLV 
erforderlich. TNP werden entsprechend ihrem Gefährdungspotenzial für Mensch und Tier in drei Kategorien (K) 
eingeteilt (siehe Art. 5 – 7 Verordnung über tierische Nebenprodukte, VTNP). 

• Für TNP K 3 (risikoärmste Kategorie) gibt es auch Ausnahmen von der Bewilligungspflicht (siehe unten) 

• TNP K 1 und K 2 erfordern immer eine Genehmigung der zuständigen Behörde am Bestimmungsort nach 
Art. 48 Verordnung (EG) Nr. 1069/2009. 

Inlandentsorgungsgarantie: Wer TNP ausführt, muss in der Lage sein, diese auch im Inland in einer dafür 
zugelassenen Anlage zu entsorgen, falls das Bestimmungsland die Einfuhr beschränken sollte. Ausnahmen siehe 
Art. 39 Abs. 3 VTNP. Nach Erteilung der Bewilligung sind die ausgeführten Mengen dem BLV monatlich zu 
melden (Art. 39 Abs. 4 VTNP). 

Keine tierseuchenpolizeiliche Ausfuhrbewilligung des BLV ist erforderlich für die Ausfuhr folgender TNP, sofern 
sie weder für Menschen noch für Tiere ein Gesundheitsrisiko darstellen (Art. 27 EDAV-EU und 52 EDAV-DS): 

• K 3: bei Umgebungstemperatur lagerfähige Häute und Felle, Speisereste (falls K 3); 

• K 3: TNP von Wassertieren und Wirbellosen, Brütereinebenprodukte, Eier, Einebenprodukte einschliesslich 
Eierschalen von Vögeln, Milch, Milchprodukte, Kolostrum, Imkereiprodukte (Art. 7 Bst. d VTNP); 

• K 3: bei Umgebungstemperatur lagerfähige Folgeprodukte; oder 

• K 3: wenn die Gesamtmenge weniger als 1000 kg pro Jahr beträgt. 

• Mustersendungen, Laborproben und Ausstellungsstücke: Nach Art. 11 und 12 der Verordnung (EU) Nr. 
142/2011 kann die zuständige Behörde Transport, Verwendung und Beseitigung gestatten, sofern dies unter 
Bedingungen geschieht, die eine Beherrschung der Risiken für die Gesundheit von Mensch und Tier 
gewährleisten. Informieren Sie sich bei der zuständigen Behörde am Bestimmungsort und allfälligen 
Durchfuhrländern über deren Einfuhrbedingungen. 

Vorbehalten bleiben Einschränkungen der Ausfuhr aus seuchenpolizeilichen Gründen. Siehe Webseite 
Schutzmassnahmen (admin.ch). 

Bevor sie uns ein Gesuch senden, lesen Sie bitte folgende Informationen:  

Export (admin.ch); Export von Tieren und Tierprodukten (admin.ch); Export von Tieren und Tierprodukten in die 
EU (admin.ch); Export von Tieren und Tierprodukten in Drittstaaten (admin.ch) 

Umgang mit TNP in der Schweiz: Tierische Nebenprodukte (admin.ch). Wer TNP handelt oder sie entsorgt, muss 
nach Art. 9 VTNP dafür sorgen, dass keine Krankheitserreger verbreitet werden und die Umwelt nicht gefährdet 
wird. Viele Tätigkeiten im Zusammenhang mit TNP sind dem kantonalen Veterinäramt zu melden und einige 
erfordern vor Aufnahme der Tätigkeit eine Bewilligung von Betrieb und Anlagen (Art. 10 - 15 VTNP). Das 
kantonale Veterinäramt ist Ihr Ansprechpartner für Vollzugsfragen. 

Listen bewilligter Schweizer Betriebe (admin.ch) > Waren tierischer Herkunft > «registrierte und bewilligte Betriebe 
tierische Nebenprodukte»; das Dokument «Legende» erklärt die Abkürzungen (Art. 13 VTNP) 

Zollanmeldung: Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG): Ausfuhr aus der Schweiz (admin.ch) bei Fragen 
wenden Sie sich bitte an die «Auskunftszentrale für Zollbestimmungen» oder nutzen das «Kontaktformular 
BAZG». Bei der Anmeldung von Waren mit bestimmten Zolltarifnummern wird automatisch nach einer 
Bewilligung des BLV gefragt. Bitte senden Sie uns in diesen Fällen mit dem vorliegenden Gesuchsformular die 
Angaben zur Sendung. Sie erhalten dann vom BLV eine Rückmeldung, ob in diesem konkreten Fall eine 
Bewilligung erforderlich ist. Es gibt auch Fälle, in denen das BLV auf eine Bewilligung verzichtet. Die Antwort des 
BLV verwenden Sie anschliessend für die weitere Zollanmeldung. 

Webseiten der EU zu TNP: Animal by-products (europa.eu) ; EU rules (europa.eu); Listen der Unternehmen und 
Links auf Webseiten zuständiger Behörden: Approved establishments - ABP (europa.eu) ; verwendete 
Abkürzungen siehe Technical specifications. 

Artenschutzrechtliche Bedingungen: Wer durch CITES geschützte Tiere sowie Produkte davon exportieren will, 
benötigt zusätzlich eine Ausfuhrbewilligung des BLV (siehe „Weitere Informationen“ > Exportgesuch CITES). 

Erforderliche Beilagen zum Bewilligungsgesuch: Farbiger Scan / Foto der Genehmigung der zuständigen 
Behörde am Bestimmungsort (Art. 48 Verordnung (EG) Nr. 1069/2009) sowie der Übernahmegarantie nach Art. 39 
Abs. 2 VTNP. Sie reduzieren die Bearbeitungszeit für Ihre Anfrage, wenn Sie im Gesuch detailliert Auskunft über 
Ihr Vorhaben geben. Unvollständige Gesuche führen zu längerer Bearbeitungszeit. Besten Dank für Ihre Mithilfe. 

Gebühren für Bewilligungen: CHF 60.- bis 100.- gemäss Gebührenverordnung BLV (SR 916.472), die 
Rechnung folgt per Post. Bitte geben Sie Besonderheiten betreffend Zustellung der Rechnung an (z.B. UID, 
Rechnungs-Referenznummer, etc.). 
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Ausfuhrgesuch für tierische Nebenprodukte (TNP) in die EU, nach Island, Nordirland, Norwegen und Drittstaaten 

Antragsteller/in (Exporteur in der Schweiz, Kontaktperson für Bewilligung und Rechnung): 

Name Betrieb:  Telefon mit Vorwahl: 

Verantwortliche Person: E-mail: 

Adresse: 

PLZ / Ort: Land: 

Betriebsart und Aktivitäten des Betriebs: 

Kantonale Registrierungs-/Zulassungsnummern (siehe Art. 13 VTNP): 

Ergänzende Angaben für die Zustellung der Rechnung (bei Bedarf: Adresse, Referenznummer etc.): 

UID: Rechnungs-Referenznummer: 

Weitere Angaben bei Bedarf: 

Adresse Herkunftsort der TNP in der Schweiz (nur falls nicht mit obiger Adresse identisch): 

Name:  

Adresse: 

Verantwortliche Person:  E-mail: 

PLZ / Ort: Telefon: 

Kantonale Registrierungs-/Zulassungsnummer: 

Angaben zur Ware / TNP:  Kat. 1 /  Kat. 2 /  Kat: 3 /  Ware unbekannter Kategorie 
 Zolltarifnummer: 

Beschreibung der Ware / TNP und Mengen: 
 

Tierarten: CITES-relevant:  nein /  ja 

Angaben zum Transport (inkl. Registrierungsnummer): 

 Gesuch Einzelbewilligung 
Bestimmungsland: 

Bestimmungsbetriebe (mit Reg./Zulassungsnr.): 
 
 
 
 
 

 Gesuch Mehrfachbewilligung 
Bestimmungsland/länder: 

Datum vorgesehene (erste) 
Ausfuhr: 

Bisherige Ausfuhrbewilligung(en): 

Vorgesehene Verwendung im Bestimmungsbetrieb: 
 

Beilagen zum Gesuch (farbige Scans / Fotos): 
 Genehmigung der zuständigen Behörde am Bestimmungsort (Art. 48 Verordnung (EG) Nr. 1069/2009) 
 Übernahmegarantie (falls erforderlich nach Art. 39 VTNP) 
 anderes:  

Mit meiner Unterschrift bestätige ich,  
dass alle Angaben vollständig und korrekt sind. 
 

Ort: Datum: 

Unterschrift der verantwortlichen Person: 
 
 
 

Inlandentsorgung: Bestätigung des Kantonalen Veterinäramtes (Gesuch wird vom BLV weitergeleitet) 

Der in der beiliegenden Garantie aufgeführte Betrieb 
ist in der Lage, die zur Ausfuhr vorgesehenen 
Nebenprodukte im Falle von Exportbeschränkungen 
gemäss VTNP zu entsorgen. Die Ausfuhrbewilligung  
kann erteilt werden. 

Ort: Datum: 

Unterschrift der Kantonstierärztin / des Kantonstierarztes: 
 
 
 

Einsenden bevorzugt via E-Mail an: trade@blv.admin.ch  

Bearbeitungszeit mindestens 10 Arbeitstage. 
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